
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 04 | 2022

Daten für die Monate  
12/2022 bis 2/2023

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 12.12.22, 10.1.23, 10.2.23
ESt, KSt = 12.12.22
GewSt, GrundSt = 15.2.23

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 15.12.22, 13.1.23, 13.2.23
ESt, KSt = 15.12.22
GewSt, GrundSt = 20.2.23

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG
Fälligkeit Beiträge 12/22 = 28.12.22
Fälligkeit Beiträge 1/23 = 27.1.23
Fälligkeit Beiträge 2/23 = 24.2.23

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

9/21 2/22 5/22 9/22

+ 4,1 % + 5,5 % + 8,7 % + 10,9 %

Für alle Steuerpflichtigen

Jahressteuergesetz 2022: Das Wichtigste aus  
dem Entwurf der Bundesregierung  
| Der Entwurf der Bundesregierung für ein Jahressteuergesetz (JStG) 2022 beinhaltet 
u. a. Neuerungen für den Abzug von Aufwendungen für Tätigkeiten im Arbeitszimmer 
und in der häuslichen Wohnung. Zudem ist vor allem auf eine Freistellung von der 
Einkommen- und Umsatzsteuer bei Photovoltaik-Kleinanlagen hinzuweisen. |

Tätigkeiten im Arbeitszimmer  
und in der häuslichen Wohnung

Der Abzug von Aufwendungen für Tätig-
keiten im Arbeitszimmer und in der häus-
lichen Wohnung soll ab 2023 neu gere-
gelt werden. Vor allem die Gesetzesbe-
gründung liefert hierzu folgende Details: 

Häusliches Arbeitszimmer
Ein häusliches Arbeitszimmer ist ein 
Raum, der seiner Lage nach in die häus-
liche Sphäre des Steuerpflichtigen ein-
gebunden ist und nach Ausstattung und 
Funktion der Erledigung betrieblicher 
oder beruflicher Arbeiten überwiegend 
büromäßiger Art dient. Bisher sind Auf-
wendungen (z. B. Miete und Strom) wie 
folgt abzugsfähig:

 • Bis zu 1.250 EUR jährlich, wenn für 
die betriebliche oder berufliche Tä-
tigkeit kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht,

 • ohne Höchstgrenze, wenn das Ar-
beitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Betätigung bildet.

Steuerpflichtige, die ein häusliches Ar-
beitszimmer nutzen und denen dauer-
haft (hierzu erfolgt leider keine weitere 
Definition) kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht, können ihre Aufwen-
dungen weiterhin als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten abziehen. Der 
Höchstbetrag von 1.250 EUR soll in ei-
nen Pauschbetrag in gleicher Höhe um-
gewandelt werden. Diese Jahrespau-
schale soll für die gesamte Betätigung 
gewährt werden.

Üben Steuerpflichtige verschiedene be-
triebliche oder berufliche Tätigkeiten 
aus und sind die Voraussetzungen für die 
Jahrespauschale jeweils erfüllt, ist die 
Pauschale auf die Tätigkeiten aufzuteilen 

(keine Vervielfachung). Zudem gilt die 
Jahrespauschale raumbezogen (keine 
personenbezogene Vervielfältigung).

Beachten Sie | Ein Abzug der Tages-
pauschale bei einer häuslichen Woh-
nung (vgl. dazu später mehr) ist neben 
dem Abzug der Jahrespauschale für 
eine andere Tätigkeit nicht zulässig.
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Bildet das Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Betätigung, soll ein voll-
ständiger Abzug der Kosten nicht mehr 
möglich sein (Verschärfung), soweit

 • ein anderer Arbeitsplatz für die im 
häuslichen Arbeitszimmer ausge-
übten Betätigungen dauerhaft zur 
Verfügung steht und 

 • die Nutzung des Arbeitszimmers 
zur Betätigungsausübung nicht er-
forderlich ist (entgegen der Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs).

Muss die Tätigkeit nur tageweise in der 
häuslichen Wohnung ausgeübt werden, 
weil den Steuerpflichtigen an den übri-
gen Arbeitstagen ein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht, kommt ein 
Abzug der Aufwendungen nur über die 
Tagespauschale bei einer häuslichen 
Wohnung in Betracht.

MERKE | In „Mittelpunktsfällen ohne 
anderen Arbeitsplatz“ sollen die Steu-
erpflichtigen zwischen dem Abzug der 
tatsächlichen Kosten und der Jahres-
pauschale (1.250 EUR) wählen können.

Häusliche Wohnung 
Nach der Gesetzesbegründung hat sich 
die infolge der Coronapandemie einge-
führte Homeoffice-Pauschale als ver-
einfachende Regelung für Sachverhalte 
bewährt, in denen kein dem Typusbe-
griff entsprechendes häusliches Ar-
beitszimmer zur Verfügung steht, son-
dern z. B. nur eine „Arbeitsecke“.

Für alle Fälle der betrieblichen und be-
ruflichen Betätigung in der häuslichen 
Wohnung soll (weiterhin) ein Abzug in 
Form einer Tagespauschale von 5 EUR 
gewährt werden. Der jährliche Höchst-
betrag soll um 400 EUR auf 1.000 EUR  
(= 200 Tage) erhöht werden.

MERKE | Erfüllen Steuerpflichtige 
die Voraussetzungen für den Abzug 
tatsächlicher Kosten oder für den Ab-
zug der Jahrespauschale für ein häus-
liches Arbeitszimmer, können sie zwi-
schen diesen Abzügen und dem Abzug 
der Tagespauschale wählen. Ein Ab-
zug von tatsächlichen Kosten, Jahres- 
oder Tagespauschale nebeneinander 
ist allerdings nicht zulässig. 

Der Betrag von 5 EUR gilt für jeden Ka-
lendertag, an dem die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit überwiegend in der 
häuslichen Wohnung ausgeübt und die 
erste Tätigkeitsstätte nicht aufgesucht 
wird. Der Ausschluss (Pauschale in Höhe 

von 5 EUR und Entfernungspauschale 
für Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte) 
gilt aber nicht, wenn dem Steuerpflichti-
gen für die Betätigung kein anderer Ar-
beitsplatz zur Verfügung steht. Hier 
kann sowohl die Entfernungs- als auch 
die Tagespauschale abgezogen werden.

Beachten Sie | Im Gegensatz zur bis-
herigen Homeoffice-Pauschale schließt 
der Abzug von Reisekosten (bei einer 
Auswärtstätigkeit) den Abzug der Tages-
pauschale nicht grundsätzlich aus. 

Und noch drei weitere Anmerkungen 
enthält die Gesetzesbegründung:

MERKE | Können Steuerpflichtige 
Unterkunftskosten für eine doppelte 
Haushaltsführung abziehen, ist ein 
zusätzlicher Abzug der Tagespau-
schale nicht zulässig, soweit die Steu-
erpflichtigen ihre betriebliche oder 
berufliche Betätigung in der Wohnung 
ausüben, für die die Mehraufwendun-
gen für eine doppelte Haushaltsfüh-
rung abgezogen werden können. 

Üben Steuerpflichtige verschiedene 
Tätigkeiten aus, sind sowohl die Tages-
pauschale (5 EUR) als auch der Höchst-
betrag von 1.000 EUR auf die Betäti-
gungen aufzuteilen.

Ein Abzug der Tagespauschale ist auch 
zulässig, wenn ein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht.

Kleine Photovoltaikanlagen

Bei kleinen Photovoltaikanlagen mit ho-
hen Anlaufverlusten kommt es oft zu 
Streitigkeiten mit dem Finanzamt, wenn 
die Gewinnerzielungsabsicht angezwei-
felt wird. Daher gewährt die Finanzver-
waltung für Anlagen mit einer installier-
ten Leistung von bis zu 10 kW seit gerau-
mer Zeit ein Wahlrecht (= steuerlich un-
beachtliche Liebhaberei auf Antrag des 
Steuerpflichtigen). 

Dieses Wahlrecht soll nun durch eine 
gesetzliche Steuerbefreiung ersetzt 
werden. Diese soll – unabhängig vom 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Pho-
tovoltaikanlage – für Einnahmen und 
Entnahmen gelten, die nach dem 
31.12.2022 erzielt oder getätigt werden.

Vereinfacht soll eine Steuerbefreiung 
eingeführt werden für Einnahmen aus 
dem Betrieb von Photovoltaikanlagen 
bis zu einer Bruttonennleistung (laut 
Marktstammdatenregister) 

 • von 30 kW auf Einfamilienhäusern 
und Gewerbeimmobilien bzw. 

 • 15 kW je Wohn- und Gewerbeein-
heit bei übrigen, überwiegend zu 
Wohnzwecken genutzten Gebäuden 
(z. B. Mehrfamilienhäuser, gemischt 
genutzte Immobilien).

Auch umsatzsteuerliche Aspekte sollen 
geregelt werden: Für die Lieferung, den 
innergemeinschaftlichen Erwerb, die 
Einfuhr und die Installation von Photo-
voltaikanlagen und Stromspeichern soll 
zukünftig ein Nullsteuersatz gelten, 

 • soweit es sich um eine Leistung an 
den Betreiber der Photovoltaikan-
lage handelt und 

 • die Anlage auf oder in der Nähe von 
Privatwohnungen, Wohnungen so-
wie öffentlichen und anderen Ge-
bäuden, die für dem Gemeinwohl 
dienende Tätigkeiten genutzt wer-
den, installiert wird.

MERKE | Da Betreiber von Photovol-
taikanlagen bei der Anschaffung der 
Anlage nicht mehr mit Umsatzsteuer 
belastet werden, erübrigen sich auch 
die Fragen zum Vorsteuerabzug.

Weitere Aspekte

Die Regelungen der Grundbesitzbewer-
tung sollen an die ImmoWertV vom 
14.7.2021 angepasst werden. Da für die 
Erbschaft-/Schenkungsteuer zumindest 
im Einzelfall höhere Werte drohen, ist zu 
prüfen, ob bereits angedachte Übertra-
gungen vorgezogen werden sollen. Denn 
die Änderungen sollen am Tag nach der 
Gesetzesverkündung in Kraft treten.

Die lineare Gebäude-Abschreibung soll 
für neue Wohngebäude, die nach dem 
30.6.2023 fertiggestellt werden, auf 3 % 
erhöht werden. Die Regelung, wonach 
die Abschreibung in Ausnahmefällen 
nach einer begründeten tatsächlich 
kürzeren Nutzungsdauer bemessen 
werden kann, soll gestrichen werden.

Kapitalvermögen: Der Sparer-Pausch-
betrag soll ab 2023 von 801 EUR auf 
1.000 EUR erhöht werden (bei Ehegatten 
von 1.602 EUR auf 2.000 EUR).

Der bisher ab 2025 vorgesehene voll-
ständige Sonderausgabenabzug für Al-
tersvorsorgeaufwendungen soll auf 
2023 vorgezogen werden. Damit erhö-
hen sich die abzugsfähigen Aufwendun-
gen in 2023 um 4 % und in 2024 um 2 %.

Quelle | Regierungsentwurf für ein Jahres-
steuergesetz 2022 vom 14.9.2022; BMF, PM vom 
14.9.2022
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Für alle Steuerpflichtigen

Regierungsentwurf für ein Inflationsausgleichsgesetz

| Die mit der kalten Progression verbundenen schleichenden Steuererhöhungen 
möchte die Bundesregierung mit einem Inflationsausgleichsgesetz bekämpfen. Dazu 
sollen die Tarifeckwerte verschoben und der Grundfreibetrag erhöht werden. |

Grundfreibetrag und  
Unterhaltshöchstbetrag

Der steuerliche Grundfreibetrag, bis zu 
dessen Höhe keine Einkommensteuer 
gezahlt werden muss, soll zum 1.1.2023 
von derzeit 10.347 EUR um 285 EUR auf 
10.632 EUR angehoben werden. Für 
das Jahr 2024 ist eine Anhebung um 
weitere 300 EUR vorgesehen.

Der Unterhaltshöchstbetrag soll ab 
2022 dem Grundfreibetrag entspre-
chen. Dies bedeutet für 2022 eine nach-
trägliche Erhöhung von 9.984 EUR auf 
10.347 EUR.

Kalte Progression

Durch folgende Anpassungen sollen 
höhere Einkommen – trotz steigender 
Inflation – auch tatsächlich bei den Bür-
gern ankommen. Der Effekt der kalten 
Progression soll ausgeglichen werden.

Die Tarifeckwerte werden entsprechend 
der erwarteten Inflation nach rechts ver-
schoben. Das bedeutet: Der Spitzen-
steuersatz soll 2023 bei 61.972 EUR 
statt bisher bei 58.597 EUR greifen. 2024 
soll er dann ab 63.515 EUR beginnen.

Sehr hohe Einkommen (Reichensteuer-
satz) ab 277.826 EUR sollen von der An-
passung indes ausgenommen werden.

Unterstützung der Familien

Die Kinderfreibeträge sollen schritt-
weise von 2022 bis 2024 erhöht werden 
(1.1.2022: 8.548 EUR; 1.1.2023: 8.688 EUR; 
1.1.2024: 8.916 EUR). 

Das Kindergeld soll ab dem 1.1.2023 
um monatlich 18 EUR für das erste und 
zweite Kind erhöht werden; für das 
dritte Kind sind 12 EUR geplant. Damit 
würde das Kindergeld dann einheitlich 
237 EUR im Monat betragen. Da für das 
vierte und jedes weitere Kind keine Er-
höhung geplant ist, würde es hier bei 
250 EUR bleiben.

Beachten Sie | Bei dem Inflationsaus-
gleichsgesetz wurden die Daten der 
Frühjahrsprojektion der Bundesregie-
rung zugrunde gelegt. Wenn der Pro-
gressionsbericht bzw. die Daten der 
Herbstprojektion vorliegen, ist eine An-
passung möglich.

Quelle | Regierungsentwurf für ein Inflations-
ausgleichsgesetz vom 14.9.2022

Für GmbH-Gesellschafter

Handwerkerleistungen: Keine Steuerermäßigung 
bei Belastung eines Verrechnungskontos
| Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen setzt voraus, dass der Rech-
nungsbetrag auf einem Konto des Leistenden bei einem Kreditinstitut gutgeschrie-
ben wird. Dies ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs nicht der Fall, wenn 
die von einer GmbH an den Gesellschafter erbrachte Leistung durch die Buchung 
gegen das Gesellschafterverrechnungskonto bei der GmbH beglichen wird. |

	◼ Sachverhalt

Ein an einer GmbH beteiligter Steuer-
pflichtiger beauftragte diese mit Ab-
dichtungs-/Reparaturarbeiten an sei-
nem Wohnhaus. Die Rechnung beglich 
er durch Belastung seines Gesell-
schafterverrechnungskontos. In seiner 
Steuererklärung machte er eine Steuer-
ermäßigung für Handwerkerleistungen 
geltend – allerdings zu Unrecht, wie 
nun der Bundesfinanzhof befand.

Die Zahlung muss mit Einbindung eines 
Kreditinstituts und bankmäßiger Doku-
mentation des Zahlungsvorgangs abge-
wickelt werden. Die Gutschrift des 
Rechnungsbetrags durch Belastung 
des Gesellschafterverrechnungskon-
tos des Steuerpflichtigen bei der leis-
tungserbringenden GmbH genügt den 
gesetzlichen Anforderungen nicht.

Quelle | BFH, Beschluss vom 9.6.2022, Az. VI 
R 23/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 231066

Für Arbeitgeber

Finanzverwaltung  
klärt Zweifelsfragen  
zur Steuerfreiheit für den 
„Corona-Pflegebonus“

| Im Juni 2022 wurde das Vierte Coro-
na-Steuerhilfegesetz verkündet. Ein 
wichtiger Punkt in diesem Gesetz ist die 
Steuerfreiheit für den „Corona-Pflege-
bonus“. Das Bundesfinanzministerium 
hat nun in einem umfassenden Fragen-
Antworten-Katalog zu Zweifelsfragen 
Stellung genommen – und zwar insbe-
sondere zum Verhältnis zur Steuerbe-
freiung für die „Corona-Prämie“. |

Hintergrund

Nach § 3 Nr. 11b Einkommensteuerge-
setz (EStG) bleiben steuerfrei: „Zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn vom Arbeitgeber in der Zeit vom 
18.11.2021 bis zum 31.12.2022 an seine 
Arbeitnehmer zur Anerkennung beson-
derer Leistungen während der Corona-
krise gewährte Leistungen bis zu einem 
Betrag von 4.500 EUR.“

Beachten Sie | Als begünstigte Ein-
richtungen gelten nicht nur Kranken-
häuser und ambulante Pflegedienste, 
sondern z. B. auch Dialyseeinrichtun-
gen, Arzt-/Zahnarztpraxen und Ret-
tungsdienste.

Verhältnis zur Steuerbefreiung  
für die „Corona-Prämie“ 

Die Steuerbefreiung für den „Corona-
Pflegebonus“ geht der Steuerbefreiung 
für die „Corona-Prämie“ in Höhe von 
1.500 EUR (§  3 Nr.  11a EStG) vor. Das 
bedeutet: Leistungen, die Arbeitgeber 
ihren Arbeitnehmern in der Zeit vom 
18.11.2021 bis 31.3.2022 gewährt haben, 
die in begünstigten Einrichtungen oder 
Diensten tätig sind, fallen nur unter die 
Steuerbefreiung des §  3 Nr.  11b EStG. 
Insoweit scheidet eine Addition der bei-
den Höchstbeträge aus. 

MERKE | Für „Corona-Prämien“ nach 
§ 3 Nr. 11a EStG, die in der Zeit vom 
1.3.2020 bis 17.11.2021 gewährt wur-
den, bleibt die Steuerbefreiung nach 
§ 3 Nr. 11a EStG hingegen erhalten.

Quelle | Viertes Corona-Steuerhilfegesetz, 
BGBl I 2022, S. 911; BMF: FAQ „Corona“ (Steu-
ern), unter Punkt VIII., Stand vom 7.7.2022
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Für alle Steuerpflichtigen

Förderung der energetischen Gebäudesanierung:  
Kosten für den Energieberater sind nicht zu verteilen

| Steuerpflichtige, die ihre Immobilie zu eigenen Wohnzwecken nutzen, können 
eine Steuerermäßigung für durchgeführte energetische Maßnahmen (§ 35c Ein-
kommensteuergesetz (EStG)) im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung bean-
tragen. Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat nun darauf hingewiesen, 
wie die Kosten für den Energieberater zu berücksichtigen sind. |

Hintergrund

Die Steuerermäßigung setzt u. a. voraus, 
dass das Objekt bei Durchführung der 
Maßnahme älter als zehn Jahre ist. 
Maßgebend ist der Herstellungsbeginn.

Je begünstigtem Objekt beträgt der 
Höchstbetrag der Steuerermäßigung 
40.000 EUR. Die Steuerermäßigung 
wird über drei Jahre verteilt: Im Kalen-
derjahr des Abschlusses der energeti-
schen Maßnahme und im nächsten Ka-
lenderjahr können jeweils 7 % der Auf-
wendungen (max. 14.000 EUR jährlich), 
im dritten Jahr 6 % der Aufwendungen 
(max. 12.000 EUR) von der Steuerschuld 
abgezogen werden.

Kosten für den Energieberater

Kosten für den Energieberater sind in 
Höhe von 50 % der Aufwendungen im 
Jahr des Abschlusses der Maßnahme zu 
berücksichtigen und nicht auf drei Jahre 
zu verteilen. Die Kosten sind vom 
Höchstbetrag der Steuerermäßigung 

(40.000 EUR) und damit auch vom 
Höchstbetrag der Steuerermäßigung im 
Kalenderjahr des Abschlusses der Maß-
nahmen und im nächsten Kalenderjahr 
(je 14.000 EUR) und im übernächsten 
Kalenderjahr (12.000 EUR) umfasst.

	◼ Beispiel

Aufwendungen für energetische Maß-
nahmen in 2021: 175.000 EUR, Kosten 
für den Energieberater: 10.000 EUR.

2021: 7 % von 175.000 EUR = 12.250 EUR, 
aufzufüllen mit den Kosten der Ener-
gieberatung in Höhe von 1.750 EUR bis 
14.000 EUR
2022: wie 2021 (7 %) = 12.250 EUR
2023: 6 % von 175.000 EUR = 10.500 EUR

Folge: Es werden nur 1.750 EUR der 
Energieberatung berücksichtigt, obwohl 
der Gesamtabzugsbetrag (36.750 EUR) 
noch 3.250 EUR unter dem objektbezo-
genen Höchstbetrag liegt.

Quelle | FinMin Schleswig-Holstein, ESt-Kurz-
information Nr. 2022/1 vom 3.1.2022, Az. VI 306 -  
S 2296c - 001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 230346

Für alle Steuerpflichtigen

Steuerguide für Influencer

| Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat in einem Steuerguide die wich-
tigsten Steuerregeln für Influencer zusammengestellt. Der Steuerguide, der unter 
www.iww.de/s6972 heruntergeladen werden kann, gibt einen kurzen Überblick da-
rüber, welche Steuerarten für Influencer infrage kommen können und ob Betroffene 
ihre Tätigkeit beim Finanzamt anzeigen müssen. |

Für Unternehmer

Kostendeckelung bei 
geleastem Pkw: Sonder-
zahlung bringt keine 
Vorteile für Einnahmen-
Überschussrechner
| Der Bundesfinanzhof hat folgende An-
sicht der Finanzverwaltung bestätigt: Die 
bei Vertragsschluss geleistete Leasing-
sonderzahlung für einen Firmen-Pkw ist 
für Zwecke der Kostendeckelung auch 
dann periodengerecht auf die Jahre des 
Leasingzeitraums zu verteilen, wenn der 
Gewinn durch Einnahmen-Überschuss-
rechnung ermittelt wird. |

Hintergrund: Erfolgt die Besteuerung 
anhand der Ein-Prozent-Regelung, kann 
es vorkommen, dass der Privatnut-
zungsanteil über den Gesamtkosten des 
Pkws liegt. In diesen Fällen ist die Kos-
tendeckelung zu prüfen:

	◼ Beispiel (vereinfacht)

Einnahmen-Überschussrechner A least 
einen Firmen-Pkw: Laufzeit: 36 Monate; 
Sonderzahlung: 21.000 EUR (= sofort 
abzugsfähige Betriebsausgaben); mo-
natliche Leasingraten: 180 EUR; jährli-
che Pkw-Gesamtkosten: 4.000 EUR 
(Leasingraten, Benzin etc.); Bruttolis-
tenpreis: 70.000 EUR.

Lösung des A: Nach der Ein-Prozent-
Regelung beträgt der Entnahmewert 
für die Privatnutzung 8.400 EUR pro 
Jahr (70.000 × 0,01 × 12). Es greift aber 
die Kostendeckelung, weil die tatsäch-
lichen Kosten niedriger sind. Der Pri-
vatanteil beträgt somit (in den Jahren 
nach der Sonderzahlung) nur 4.000 EUR. 

Lösung des Bundesfinanzhofs: Die 
Leasingsonderzahlung (21.000 EUR) 
wird auf die Leasingdauer verteilt. Die 
Gesamtkosten des Pkw pro Jahr er-
höhen sich damit um 7.000 EUR auf 
insgesamt 11.000 EUR. Die Folge: Es 
kommt nicht zur Kostendeckelung. 
Der zu versteuernde Anteil für die Pri-
vatnutzung beträgt 8.400 EUR.

Beachten Sie | Eine Leasingsonder-
zahlung ist also bei der Einnahmen-
Überschussrechnung für Zwecke der 
Kostendeckelung zu verteilen. Dies gilt 
allerdings nicht für die Gewinnermitt-
lung. Hier akzeptiert der Bundesfinanz-
hof den sofortigen Abzug von Leasing-
vorauszahlungen als Betriebsausgaben 
weiterhin im Jahr der Verausgabung.

Quelle | BFH-Urteile vom 17.5.2022, Az. VIII R 
11/20, Az. VIII R 21/20, Az. VIII R 26/20

Für Arbeitgeber

Prämien zum Inflationsausgleich bleiben  
bis zu 3.000 EUR steuerfrei
| Das „Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferun-
gen über das Erdgasnetz“ (vom 1.10.2022 bis 31.3.2024 gelten statt 19 % nur 7 % 
Umsatzsteuer) befreit zudem Zahlungen der Arbeitgeber zum Ausgleich der hohen 
Inflation bis zu 3.000 EUR von der Steuer- und Sozialabgabenpflicht. Die Zahlungen 
müssen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden – und 
zwar in der Zeit nach dem Tag der Gesetzesverkündung im Bundesgesetzblatt bis 
zum 31.12.2024 (Quelle: BR-Drs. 476/22 (B) vom 7.10.2022). |
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Für alle Steuerpflichtigen

Einmalzahlungen für 
Rentner und Studenten

| Wegen steigender Energie- und Nah-
rungsmittelpreise hat die Ampel-Koali-
tion Anfang September 2022 ein drittes 
Entlastungspaket geschnürt. Die einzel-
nen Maßnahmen müssen nun in diver-
sen Gesetzgebungsverfahren umgesetzt 
werden. Das ist für Rentner und Studen-
ten geplant: |

Rentner sollen bis Mitte Dezember 2022 
eine einmalige Energiepreispauschale 
in Höhe von 300 EUR erhalten.

MERKE | Die Energiepreispauschale 
ist einkommensteuerpflichtig. Das be-
deutet: Je niedriger die Rente und die 
weiteren Einkünfte sind, desto höher 
ist die absolute Entlastung. 

Beachten Sie | Eine entsprechende 
Einmalzahlung soll es für die Versor-
gungsempfänger des Bundes geben.

Studenten und Fachschüler sollen nach 
dem dritten Entlastungspaket einmalig 
200 EUR erhalten, wobei der Auszah-
lungszeitpunkt noch nicht endgültig 
feststeht. 

Quelle | Ergebnis des Koalitionsausschus-
ses vom 3.9.2022: Maßnahmenpaket des Bun-
des zur Sicherung einer bezahlbaren Energie-
versorgung und zur Stärkung der Einkom-
men; Entwurf eines Gesetzes zur Zahlung ei-
ner Energiepreispauschale an Renten- und 
Versorgungsbeziehende und zur Erweiterung 
des Übergangsbereichs, BT-Drs. 20/3938 vom 
11.10.2022

Für Unternehmer

Erschütterung des für eine private Pkw-Nutzung 
sprechenden Anscheinsbeweises

| Der für die Privatnutzung eines betrieblichen Pkw sprechende Anscheinsbeweis 
kann auch auf andere Weise als durch das Vorhandensein eines in Status und Ge-
brauchswert vergleichbaren Pkw im Privatvermögen erschüttert werden. Dies hat 
aktuell das Finanzgericht Münster entschieden. |

	◼ Sachverhalt

Zum Haushalt der verheirateten Steu-
erpflichtigen A und B gehörten in den 
Streitjahren 2015 und 2016 zwei volljäh-
rige Kinder. Im Privatvermögen hielten 
A und B im Streitzeitraum (teilweise 
nacheinander) insgesamt drei Kleinwa-
gen, die primär von den Kindern ge-
nutzt wurden. A unterhielt auf dem 
Grundstück, auf dem sich auch das 
Wohnhaus der Familie befand, einen 
Gartenbaubetrieb. Hauptberuflich war 
er aber anderweitig als Arbeitnehmer 
beschäftigt, wobei der Weg zur Arbeits-
stätte nur ca. zwei Kilometer betrug.  
B arbeitete neben 20 weiteren Arbeit-
nehmern bzw. Aushilfen auf Mini-Job-
Basis im Betrieb ihres Ehemanns.

Im Betriebsvermögen hielt A neben 
einem dem Vorarbeiter zugeordneten 
Dienstwagen einen BMW X3 und ab 
Februar 2015 einen Ford Ranger, für 
die keine Fahrtenbücher geführt wur-
den. Für den BMW versteuerte er die 
Privatnutzung nach der Ein-Prozent-
Regelung. Für den Ford Ranger setzte 
er keinen privaten Nutzungsanteil an. 

Das Finanzamt wendete aber auch für 
den Ford Ranger die Ein-Prozent-Re-
gelung an, da die privaten Fahrzeuge in 
Status und Gebrauchswert nicht mit 
diesem Pkw vergleichbar seien und 
nicht allen Familienmitgliedern jeder-
zeit ein Fahrzeug zur privaten Nutzung 
zur Verfügung gestanden habe.

Die Eheleute A und B machten geltend, 
dass der Ford Ranger den Mitarbeitern 
des Betriebs arbeitstäglich permanent 
als Zugmaschine zur Verfügung stehen 
müsse. Aufgrund des Verschmut-
zungszustands sei es lebensfremd, 
dieses Fahrzeug an Wochenenden für 
Familienfahrten zu nutzen. Hierfür 
bleibe wegen der geringen jährlichen 
Fahrleistung auch kein Raum.

Das Finanzgericht Münster gelangte 
letztlich zu der Überzeugung, dass der 
Ford Ranger in den Streitjahren nicht 
privat genutzt wurde. 

Nach der allgemeinen Lebenserfah-
rung werden betriebliche Fahrzeuge, 
die zu privaten Zwecken zur Verfügung 

stehen, auch tatsächlich privat genutzt. 
Dafür spricht der Beweis des ersten 
Anscheins. Ein solcher Anscheinsbe-
weis kann jedoch (wie im Streitfall) er-
schüttert werden.

Zwar handelt es sich bei dem Ford Ran-
ger um ein Fahrzeug, das sich typi-
scherweise auch für eine Privatnut-
zung eignet. Auch der ebenfalls privat 
genutzte betriebliche BMW X3 konnte 
den Anscheinsbeweis nicht erschüt-
tern. Denn er stand wegen der betrieb-
lichen Nutzung nicht vollumfänglich 
für Privatfahrten zur Verfügung.

Letztlich hat sich das Finanzgericht 
aber gegen den Beweis des ersten An-
scheins und damit gegen eine Privat-
nutzung ausgesprochen – und zwar 
insbesondere aus folgenden Gründen: 

Es ist nachvollziehbar, dass der Ford 
Ranger aufgrund seiner Zugkraft per-
manent im Betrieb eingesetzt wurde. 
Darüber hinaus konnte A den Pkw nicht 
den ganzen (Arbeits-)Tag über selbst 
nutzen, da er in den normalen Arbeits-
zeiten seiner Angestelltentätigkeit 
nachgegangen ist. Hierdurch war die 
Möglichkeit einer Privatnutzung erheb-
lich eingeschränkt. 

Beachten Sie | Ferner berücksichtigte 
das Finanzgericht Münster, dass so-
wohl A als auch B für die Wege zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte we-
gen der kurzen Entfernungen keinen 
Pkw benötigten. 

MERKE | Den Anscheinsbeweis zu 
entkräften, ist alles andere als ein-
fach. Hier kommt es in der Praxis auf 
den Einzelfall an. Wollen Steuerpflich-
tige die Ein-Prozent-Regelung ver-
meiden, sind sie mit der Führung ei-
nes (ordnungsgemäßen) Fahrten-
buchs auf der sicheren Seite.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 16.8.2022, Az. 
6 K 2688/19 E, Rev. zugelassen, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 231268; FG Münster, PM Nr. 18 
vom 15.9.2022

Für Unternehmer

Umsatzsteuerentlastung 
für die Gastronomie  
bis Ende 2023 verlängert 

| Die Absenkung der Umsatzsteuer für 
Speisen in der Gastronomie von 19 % 
auf 7 % wurde um ein Jahr bis zum 
31.12.2023 verlängert. |

Beachten Sie | Ausgenommen sind 
weiterhin Getränke, d. h., hier gilt der 
reguläre Umsatzsteuersatz von 19 %.

Quelle | Achtes Gesetz zur Änderung von Ver-
brauchsteuergesetzen, BR-Drs. 464/22 (B) vom 
7.10.2022
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Für Unternehmer

Schuldzinsen: Ermittlung der Überentnahmen  
bei Einnahmen-Überschussrechnern

| Schuldzinsen sind nach § 4 Abs. 4a Einkommensteuergesetz (EStG) nicht abziehbar, 
wenn Überentnahmen getätigt worden sind. Auch bei Steuerpflichtigen mit einer Ein-
nahmen-Überschussrechnung ist periodenübergreifend zu ermitteln, ob im betrach-
teten Gewinnermittlungszeitraum Überentnahmen vorliegen. Dabei sind Überentnah-
men nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nicht auf die Höhe eines niedrigeren 
negativen Kapitalkontos zu begrenzen, das zum Ende des jeweiligen Gewinnermitt-
lungszeitraums nach bilanziellen Grundsätzen vereinfacht ermittelt wird. |

Hintergrund

Werden Überentnahmen getätigt, ist 
ein Teil der betrieblichen Schuldzinsen 
nicht als Betriebsausgaben abziehbar. 
Eine Überentnahme ist nach § 4 Abs. 4a 
S. 2 EStG der Betrag, um den die Ent-
nahmen die Summe des Gewinns und 
der Einlagen des Wirtschaftsjahres 
übersteigen.

6 % dieser Überentnahmen sind als 
nicht abziehbare Betriebsausgaben zu 
behandeln. Überentnahmen der Vor-
jahre werden zu den laufenden Über-
entnahmen addiert. Unterentnahmen 
der Vorjahre werden von den laufenden 
Überentnahmen abgezogen. Zinsen bis 
zu 2.050 EUR (Sockelbetrag) sind un-
eingeschränkt abziehbar.

MERKE | Ausgenommen sind Schuld-
zinsen, die aus Darlehen zur Finanzie-
rung von Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens resultieren.

Entscheidung

Schuldzinsen können in einem Wirt-
schaftsjahr auch dann nicht abziehbar 
sein, wenn in diesem Jahr selbst keine 
Überentnahme zu verzeichnen ist. 
Denn die nicht abziehbaren Schuldzin-
sen können auch ausschließlich auf den 
Überentnahmen früherer Jahre beru-
hen. Diese Grundsätze gelten auch für 
Steuerpflichtige, die ihren Gewinn im 
Wege der Einnahmen-Überschuss-
rechnung ermitteln.

MERKE | Der Bundesfinanzhof stellte 
heraus, dass die periodenübergreifende 
Berechnung der Über- und Unterent-
nahmen ein wesensprägendes Merk-
mal des § 4 Abs. 4a EStG ist.

Eine Überentnahme kann trotz eines 
positiven bilanziellen Eigenkapitals 
(positiven Kapitalkontos) des Betriebs 
in diesem Gewinnermittlungszeitraum 
vorliegen und die Hinzurechnung aus-
lösen. Hieraus folgt auch, dass eine 
Überentnahme nicht auf ein niedrige-
res bilanzielles negatives Eigenkapital 
des Betriebs in diesem Gewinnermitt-
lungszeitraum zu begrenzen ist.

Oder etwas anders ausgedrückt: Der 
Pauschalierungs- und Vereinfachungs-
zweck des § 4 Abs. 4a EStG lässt es bei 
einer Gewinnermittlung mittels Bilan-
zierung nicht zu, zur periodenübergrei-
fenden Ermittlung der Überentnahmen 
auf ein (höheres oder niedrigeres nega-
tives) bilanzielles betriebliches Eigen-
kapital des jeweiligen Gewinnermitt-
lungszeitraums zurückzugreifen. 

Dies ist bei der Einnahmen-Überschuss-
rechnung erst recht der Fall. Zudem ist 
es mit dem generellen Vereinfachungs-
zweck der Einnahmen-Überschuss-
rechnung (u. a. keine Aufstellung einer 
Bilanz) nicht vereinbar, wenn der Steuer-
pflichtige nur für Zwecke der Ermittlung 
der Überentnahmen eine vereinfachte 
„Schattenbilanz“ erstellen dürfte.

Quelle | BFH-Urteil vom 17.5.2022, Az. VIII R 
38/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 230690

Für Unternehmer

Investitionsabzugs-
betrag: Nachweis der 
betrieblichen Nutzung  
bei einem Pkw

| Das Bundesfinanzministerium hat zu 
Zweifelsfragen zum Investitionsabzugs-
betrag (IAB) nach § 7g Einkommensteu-
ergesetz (EStG) Stellung genommen. 
Das neue Schreiben berücksichtigt auch 
ein Urteil des Bundesfinanzhofs aus 
2022 zum Nachweis der erforderlichen 
(fast) ausschließlichen betrieblichen 
Nutzung bei einem Pkw. |

Hintergrund: Für die künftige (Investi-
tionszeitraum von drei Jahren) Anschaf-
fung oder Herstellung von abnutzbaren 
beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens (beispielsweise Maschi-
nen) kann nach § 7g EStG ein IAB ge-
winnmindernd geltend gemacht werden. 
Durch den Steuerstundungseffekt soll 
die Liquidität kleinerer und mittlerer Be-
triebe verbessert werden.

Voraussetzung ist u. a., dass das Wirt-
schaftsgut mindestens bis zum Ende 
des dem Wirtschaftsjahr der Anschaf-
fung oder Herstellung folgenden Wirt-
schaftsjahres vermietet oder in einer 
Betriebsstätte des Betriebes aus-
schließlich oder fast ausschließlich be-
trieblich genutzt wird.

Beachten Sie | Ein Wirtschaftsgut 
wird ausschließlich oder fast aus-
schließlich betrieblich genutzt, wenn es 
der Steuerpflichtige zu nicht mehr als 
10 % privat nutzt. Der Steuerpflichtige 
hat in begründeten Zweifelsfällen dar-
zulegen, dass der Umfang der betriebli-
chen Nutzung mindestens 90 % beträgt.

Der Bundesfinanzhof hatte hierzu nun 
für einen Pkw entschieden, dass der 
Nachweis nicht nur durch ein ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch, sondern auch 
durch andere Beweismittel erfolgen 
kann. Die Finanzverwaltung wendet das 
Urteil nun wie folgt an: Bei der Ein-Pro-
zent-Regelung ist ohne Vorlage ergän-
zender Belege, die eine ausschließliche 
oder fast ausschließliche betriebliche 
Nutzung des Kraftfahrzeugs zweifelsfrei 
dokumentieren, von einem schädlichen 
Nutzungsumfang auszugehen. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 15.6.2022, Az. IV 
C 6 - S 2139-b/21/10001 :001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 229836; BFH- Urteil vom 16.3.2022, 
Az. VIII R 24/19

Für alle Steuerpflichtigen

Keine Steuerhinterziehung bei Kenntnis des Finanzamts?
| Es liegt kein objektiver Verkürzungstatbestand vor, wenn Steuerpflichtige pflicht-
widrig keine Steuererklärung abgeben, dem Finanzamt aber alle erforderlichen 
Informationen in Form elektronischer Lohnsteuerbescheinigungen vorliegen 
(FG Münster, Urteil vom 24.6.2022, Az. 4 K 135/19 E). Da die Revision (BFH Az. VI R 
14/22) anhängig ist, muss nun der Bundesfinanzhof entscheiden. |



– 7 – Im November 2022

Für Personengesellschaften

Gewerbliche Abfärbung 
bei Beteiligungseinkünften: 
BFH erneut zu einer 
Bagatellgrenze gefragt

| Das Finanzgericht Münster hat sich 
dem Bundesfinanzhof angeschlossen 
und eine Bagatellgrenze bei Abfärbung 
von gewerblichen Beteiligungseinkünf-
ten abgelehnt. Dennoch wurde die Revi-
sion wegen eines bereits anhängigen 
Verfahrens zugelassen und auch einge-
legt. Somit ist der Bundesfinanzhof er-
neut gefragt. Bis dahin gilt Folgendes: |

Freiberufliche oder vermögensverwal-
tende Personengesellschaften erzielen 
grundsätzlich keine Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb. Da bei gewerblichen Be-
teiligungseinkünften aber keine Baga-
tellgrenze greift, führt jede Beteiligung, 
aus der diese Gesellschaften gewerbli-
che Einkünfte beziehen, zu einer Um-
qualifizierung aller weiteren Einkünfte 
in solche aus Gewerbebetrieb. Eine 
Umqualifizierung löst aber hier keine 
Gewerbesteuer aus.

Beachten Sie | Eine Bagatellgrenze 
gibt es indes, wenn Gesellschaften ne-
ben nicht gewerblichen Einkünften auch 
solche aus einer originär gewerblichen 
Tätigkeit erzielen. Hier tritt eine „Infizie-
rung“ nicht ein, wenn die gewerblichen 
Umsätze eine Bagatellgrenze von 3 % 
der Gesamtnettoumsätze und zusätzlich 
den Betrag von 24.500 EUR im Veranla-
gungszeitraum nicht übersteigen.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 13.5.2022, Az. 15 
K 26/20 E,F, Rev. BFH Az. IV R 18/22, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 230937; Rev. BFH Az. VIII R 1/22

Für Unternehmer

Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten Gegenständen: 
So ist die Zuordnungsentscheidung auszuüben! 

| Der Vorsteuerabzug bei nicht nur unternehmerisch genutzten Gegenständen  
(z. B. Photovoltaikanlagen) erfordert eine zeitnahe Zuordnung zum Unternehmens-
vermögen. Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, dass für die Dokumentation 
der Zuordnung keine fristgebundene Mitteilung an das Finanzamt erforderlich ist. |

Hintergrund und Sichtweise  
der Finanzverwaltung

Ein Unternehmer kann die gesetzlich 
geschuldete Steuer für Leistungen, die 
von einem anderen Unternehmer für 
sein Unternehmen ausgeführt worden 
sind, als Vorsteuer abziehen.

Bei Bezug eines einheitlichen Gegen-
stands, der gemischt verwendet wird 
oder werden soll, hat der Unternehmer 
ein Zuordnungswahlrecht: 

 • Er kann den Gegenstand insgesamt 
seinem Unternehmen zuordnen,

 • in vollem Umfang in seinem Privat-
vermögen belassen oder 

 • den Gegenstand entsprechend dem 
(geschätzten) unternehmerischen 
Nutzungsanteil seinem Unterneh-
men zuordnen.

Nach Meinung der Finanzverwaltung ist 
diese Zuordnungsentscheidung eine in-
nere Tatsache, die erst durch äußere 
Beweisanzeichen erkennbar wird. Das 
bedeutet: Wurde die Zuordnung bei der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung nicht do-
kumentiert, ist sie spätestens bis zur 
gesetzlichen Abgabefrist für Steuerer-
klärungen gegenüber dem Finanzamt 
zu erklären. Fristverlängerungen für die 
Abgabe der Steuererklärungen verlän-
gern die Dokumentationsfrist nicht.

Zwei Entscheidungen  
des Bundesfinanzhofs

In zwei Verfahren, denen Vorabentschei-
dungen des Europäischen Gerichtshofs 
zugrunde liegen, hat der Bundesfinanz-
hof nun insbesondere folgende Punkte 
herausgestellt:

Liegen innerhalb der Dokumentations-
frist nach außen hin objektiv erkennbare 
Anhaltspunkte für eine Zuordnung vor, 
können diese dem Finanzamt auch 
noch nach Ablauf der Frist mitgeteilt 
werden. Für die Dokumentation ist also 
keine fristgebundene Mitteilung an das 
Finanzamt erforderlich.

Die Zuordnungsentscheidung ist grund-
sätzlich bei Anschaffung, Herstellung 
oder Einlage des Gegenstands zu tref-
fen. Als objektive Anhaltspunkte für 
eine ausdrückliche oder konkludente 
Zuordnung zum Unternehmen können 
neben der Geltendmachung oder 
Nichtgeltendmachung des Vorsteuer-
abzugs auch andere Beweisanzeichen 
herangezogen werden.

	◼ Beispiel

Für eine Zuordnung zum Unterneh-
men kann bei Gebäuden die Bezeich-
nung eines Zimmers als Arbeitszim-
mer in Bauantragsunterlagen jeden-
falls dann sprechen, wenn dies durch 
weitere objektive Anhaltspunkte unter-
mauert wird. 

So ist es beispielsweise dann, wenn der 
Unternehmer für seinen Gerüstbaube-
trieb einen Büroraum benötigt, er be-
reits in der Vergangenheit kein exter-
nes Büro, sondern einen Raum seiner 
Wohnung für sein Unternehmen ver-
wendet hat, und er beabsichtigt, dies in 
dem von ihm neu errichteten Gebäude 
so beizubehalten.

Weitere Anhaltspunkte in Kürze:

 • Anschaffung des Gegenstands un-
ter dem Firmennamen,

 • betriebliche oder private Versiche-
rung des Gegenstands und

 • bilanzielle bzw. ertragsteuerliche 
Behandlung.

PRAXISTIPP | Erweist sich die zeit-
nahe Zuordnung als strittig, können 
die Entscheidungen des Bundesfi-
nanzhofs als Rettungsanker dienen. 
Um Streitigkeiten mit dem Finanzamt 
bereits im Vorfeld zu vermeiden, ist 
eine fristgerechte und eindeutige Er-
klärung gegenüber dem Finanzamt zu 
empfehlen.

Quelle | BFH-Urteil vom 4.5.2022, Az. XI R 
29/21 (XI R 7/19), unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
229984; BFH-Urteil vom 4.5.2022, Az. XI R 28/21 
(XI R 3/19), unter www.iww.de, Abruf-Nr. 229987

Für GmbH-Gesellschafter

GmbH-Gründungen  
nun auch online möglich
| Seit August 2022 können GmbHs auch 
online gegründet werden. Zudem ist das 
Online-Verfahren für Registeranmel-
dungen nutzbar. Diese und weitere Än-
derungen basieren auf dem Gesetz zur 
Umsetzung der Digitalisierungsrichtli-
nie (DiRUG) und dem Gesetz zur Ergän-
zung der Regelungen zur Umsetzung 
der Digitalisierungsrichtlinie (DiREG). 
Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter www.iww.de/s6840. |
Quelle | BMJ, Mitteilung vom 29.7.2022: „Di-
gitalisierungsrichtlinie erfolgreich umgesetzt“
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Für Arbeitgeber

Handelt es sich bei einer 
Führungskräftefeier  
um eine privilegierte 
Betriebsveranstaltung?

| Nach Ansicht des Finanzgerichts Köln 
findet die pauschale Besteuerung 
(Steuersatz von 25 %) für Betriebsver-
anstaltungen keine Anwendung auf 
Veranstaltungen, die nicht allen Be-
triebsangehörigen offenstehen (hier: 
Vorstands- bzw. Führungskräfte-Weih-
nachtsfeier). |

Hintergrund und  
offene Frage

Zuwendungen des Arbeitgebers an sei-
nen Arbeitnehmer und dessen Begleit-
personen anlässlich von Veranstaltun-
gen auf betrieblicher Ebene mit gesell-
schaftlichem Charakter (Betriebsveran-
staltung) führen zu Arbeitslohn. Soweit 
solche Zuwendungen den Betrag von 
110 EUR je Betriebsveranstaltung und 
teilnehmenden Arbeitnehmer nicht 
übersteigen, gehören sie jedoch nicht 
zu den Einkünften aus nicht-selbst-
ständiger Arbeit, wenn die Teilnahme 
an der Betriebsveranstaltung allen An-
gehörigen des Betriebs oder eines Be-
triebsteils offensteht.

MERKE | Ungeklärt ist die Frage, ob 
eine „Betriebsveranstaltung“ auch bei 
einem geschlossenen Kreis (bei-
spielsweise Vorstands- und Füh-
rungskräftefeiern) vorliegt. Dann kann 
zwar kein Freibetrag von 110 EUR ge-
währt werden, aber es wäre eine Lohn-
steuerpauschalierung nach § 40 Abs. 2 
S. 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz mit 
25 % möglich.

Revision beim  
Bundesfinanzhof anhängig

Da bislang noch keine Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs zu der Frage er-
gangen ist, ob eine Lohnsteuerpauscha-
lierung auch für Betriebsveranstaltun-
gen gilt, die nicht allen Betriebsangehö-
rigen offenstehen, hat das Finanzgericht 
die Revision zugelassen, die inzwischen 
anhängig ist.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 27.1.2022, Az. 6 K 
2175/20, Rev. BFH Az. VI R 5/22, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 228696

Für Unternehmer

NRW unterliegt im Rechtsstreit um die Rückzahlung 
von Corona-Soforthilfen

| Die Bescheide, mit denen die Bezirksregierung Düsseldorf geleistete Corona-
Soforthilfen von den Empfängern teilweise zurückgefordert hat, sind rechtswidrig. 
Das Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf hat den Klagen von drei Zuwendungs-
empfängern gegen das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) stattgegeben. |

	◼ Sachverhalt

Infolge von Ende März bzw. Anfang 
April 2020 erlassenen Bewilligungs-
bescheiden der zuständigen Bezirks-
regierung Düsseldorf erhielten die 
Kläger zunächst Soforthilfen in Höhe 
von jeweils 9.000 EUR. Im Zuge von 
Rückmeldeverfahren setzte die Be-
hörde die Höhe der Soforthilfe später 
auf ca. 2.000 EUR fest und forderte 
7.000 EUR zurück. Das VG Düsseldorf 
hat nun entschieden, dass diese 
Schlussbescheide rechtswidrig sind.

Die in den Bewilligungsbescheiden zum 
Ausdruck gekommene Verwaltungs-
praxis des Landes stimmte mit den in 
den Schlussbescheiden getroffenen 
Festsetzungen nicht überein. Während 
des Bewilligungsverfahrens durften die 
Hilfeempfänger aufgrund der Formu-
lierungen in den Hinweisen, den An-
tragsvordrucken und den Zuwendungs-
bescheiden davon ausgehen, dass pan-
demiebedingte Umsatzausfälle für den 
Erhalt und das Behalten der Geldleis-
tungen ausschlaggebend sein sollten. 

Demgegenüber stellte das Land bei den 
Schlussbescheiden auf einen Liquidi-
tätsengpass ab, der eine Differenz zwi-
schen den Einnahmen und Ausgaben 
des Geschäftsbetriebs, also einen Ver-
lust, voraussetzte. Dies ist nach Ansicht 

des VG Düsseldorf jedoch rechtsfehler-
haft, weil diese Handhabung von der 
maßgeblichen Förderpraxis abwich. 

Die Richtlinie des damaligen Ministeri-
ums für Wirtschaft, Innovation, Digitali-
sierung und Energie des Landes NRW 
vom 31.5.2020 enthielt erstmals eine 
Definition des Liquiditätsengpasses. 
Trotz ihres rückwirkenden Inkrafttre-
tens wurde sie bei der Beurteilung der 
Rechtmäßigkeit der Schlussbescheide 
vom VG Düsseldorf nicht berücksichtigt.

Abgesehen davon, so das VG Düssel-
dorf, waren die Bewilligungsbescheide 
hinsichtlich einer etwaigen Rückerstat-
tungsverpflichtung auch missverständ-
lich formuliert. So war nicht klar er-
sichtlich, nach welchen Parametern 
eine Rückzahlung zu berechnen ist.

Beachten Sie | Mitte August 2022 wa-
ren etwa 500 Klageverfahren rund um 
den Komplex der Corona-Soforthilfen 
beim VG Düsseldorf anhängig. In den 
drei entschiedenen Verfahren, die re-
präsentativ für einen Großteil der weite-
ren Verfahren sind, wurde die Berufung 
zum Oberverwaltungsgericht für das 
Land NRW zugelassen.

Quelle | VG Düsseldorf, Urteile vom 16.8.2022, 
Az. 20 K 7488/20, Az. 20 K 217/21 und Az. 20 K 
393/22; PM vom 16.8.2022

Für Kapitalanleger

Doch keine Entscheidung zur Verfassungswidrigkeit 
der Abgeltungsteuer

| Das Finanzgericht Niedersachsen hält die Abgeltungsteuer für verfassungswid-
rig und hatte sie dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt. Doch eine 
Entscheidung wird es vorerst nicht geben. 

In dem Streitfall hat das Finanzamt in-
zwischen die Einkommensteuerbe-
scheide geändert und dem Klageantrag 
des Steuerpflichtigen (u. a. Erfassung 
von ihm zugerechneten Provisionsein-
nahmen bei einem Dritten) entspro-
chen. Daraufhin haben das Finanzamt 

und der Steuerpflichtige den Rechts-
streit einvernehmlich für erledigt er-
klärt. Somit ist die Vorlage des Finanz-
gerichts gegenstandslos geworden.

Quelle | FG Niedersachsen, Beschluss vom 
10.8.2022, Az. 7 K 120/21; FG Niedersachsen, 
Newsletter vom 17.8.2022 
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Für alle Steuerpflichtigen

Steuernachzahlungen und -erstattungen:  
Der neue Zinssatz beträgt 0,15 % pro Monat
| Der Zinssatz für Steuernachzahlungen und -erstattungen (§ 233a Abgabenord-
nung [AO]) ist rückwirkend für Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 auf 0,15 % pro 
Monat (das heißt 1,8 % pro Jahr) gesenkt worden. Die Angemessenheit dieses 
Zinssatzes ist dann unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiszinssatzes 
nach § 247 BGB wenigstens alle zwei Jahre zu evaluieren. Die erste Evaluierung 
erfolgt spätestens zum 1.1.2024. |

Hintergrund

Das Bundesverfassungsgericht hat 2021 
entschieden, dass der bei der Verzin-
sung von Steuernachforderungen und 
-erstattungen angewandte Zinssatz von 
0,5 % pro Monat seit 2014 nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist. Für Verzin-
sungszeiträume bis Ende 2018 war je-
doch keine Neuregelung notwendig. 
Vielmehr wurde der Gesetzgeber ver-
pflichtet, bis zum 31.7.2022 eine Neure-
gelung zu treffen, die sich rückwirkend 
auf alle Verzinsungszeiträume ab 2019 
erstreckt – und dies ist jetzt erfolgt.

Beachten Sie | Der Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts erstreckt 
sich nicht auf andere Verzinsungstat-
bestände nach der AO (insbesondere 
Stundungs-, Hinterziehungs- und Aus-
setzungszinsen). Nach der Gesetzesbe-
gründung muss die Frage, ob und in-
wieweit auch hier eine Anpassung er-
forderlich ist, noch geprüft werden.

Übergangsregelung  
der Finanzverwaltung

Die Neuregelung des Zinssatzes kann 
derzeit technisch noch nicht umgesetzt 
werden. Bund und Länder haben daher 
beschlossen, die Festsetzung von Zin-
sen nach § 233a AO für Verzinsungszeit-
räume ab 1.1.2019 für eine Übergangs-
zeit weiter auszusetzen. Bislang vorläu-
fig oder unter dem Vorbehalt der Nach-
prüfung festgesetzte Zinsen werden 
weiter unverändert vorläufig festgesetzt.

Beachten Sie | Ein weiteres Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums beant-
wortet Anwendungsfragen zu den aktu-
ellen Rechtsänderungen.

Quelle | Zweites Gesetz zur Änderung der 
Abgabenordnung und des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnung, BGBl I 2022, S. 1142; 
BMF-Schreiben vom 22.7.2022, Az. IV A 3 - S 
0338/19/10004 :007, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 230420; BMF-Schreiben vom 22.7.2022, Az.  
IV A 3 - S 1910/22/10040 :010, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 230421

Für Kapitalanleger

Rückabwicklung eines 
Darlehensvertrags:  
Wie ist der Nutzungs-
ersatz zu behandeln?

| Das Bayerische Landesamt für Steu-
ern hat auf die unterschiedliche Sicht-
weise zur steuerlichen Behandlung des 
Nutzungsersatzes bei Rückabwicklung 
eines Darlehensvertrags hingewiesen. |

Hintergrund

In den vergangenen Jahren haben viele 
Darlehensnehmer ihren Vertrag wegen 
einer fehlerhaften Widerrufsbelehrung 
widerrufen, um in einen Vertrag mit nied-
rigeren Zinsen zu wechseln oder eine 
Restschuld ohne Vorfälligkeitsentschädi-
gung in einem Betrag tilgen zu können. 

Durch den Widerruf wurde der Darle-
hensvertrag rückabgewickelt, d. h., die 
Bank erhielt den Darlehensbetrag zu-
rück, der Darlehensnehmer die Zins- 
und Tilgungsraten. Daneben musste der 
Darlehensnehmer einen Wertersatz für 
das erhaltene Darlehen zahlen. In be-
stimmten Fällen schuldete die Bank zu-
dem die Herausgabe von Nutzungser-
satz, da die Bank mit den erhaltenen 
Raten wirtschaften konnte.

Unterschiedliche Sichtweisen

Nach der Verwaltungssicht handelt es 
sich beim Nutzungsersatz um steuer-
pflichtige Kapitalerträge. Die Finanzge-
richte stufen solche Zahlungen unter-
schiedlich ein. So hat das Finanzgericht 
Baden-Württemberg entschieden, dass 
ein dem Steuerpflichtigen bei der Rück-
abwicklung eines Darlehensvertrags zu-
gewiesener Nutzungsersatz nicht als 
Kapitalertrag zu erfassen ist. Andere 
Finanzgerichte (z. B. das Finanzgericht 
Nürnberg) sehen das aber anders. 

Da (zahlreiche) Revisionsverfahren an-
hängig sind, muss nun der Bundes-
finanzhof entscheiden. Bis zu einer Klä-
rung können Steuerbescheide durch ei-
nen Einspruch offengehalten und ein 
Ruhen des Verfahrens beantragt werden.

Quelle | LfSt Bayern vom 2.6.2022, Az. S 
2204.1.1-4; FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
8.12.2020, Az. 8 K 1516/18, Rev. BFH Az. VIII R 
5/21; FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
16.12.2021, Az. 12 K 1404/20, Rev. BFH Az. VIII R 
3/22; FG Nürnberg, Urteil vom 3.3.2021, Az. 3 K 
179/19, Rev. BFH Az. VIII R 11/21

Für Arbeitgeber

Kurzarbeitergeld: Erleichterter Zugang  
bis 31.12.2022 verlängert

| Mit der Verordnung zur Änderung der Kurzarbeitergeldzugangsverordnung (BGBl I 
2022, S. 1507) wurden die Zugangserleichterungen für den Bezug von Kurzarbeiter-
geld für weitere drei Monate bis zum 31.12.2022 verlängert.  |

Die folgenden erleichterten Vorausset-
zungen für das Kurzarbeitergeld gelten 
somit bis zum Jahresende 2022:

 • Es reicht weiterhin aus, wenn min-
destens 10 % der Beschäftigten 
von Arbeitsausfall betroffen sind. 
Sonst muss mindestens ein Drittel 
der Beschäftigten betroffen sein.

 • Beschäftigte müssen auch keine 
Minusstunden aufbauen, bevor 
Kurzarbeitergeld gezahlt werden 
kann.

Beachten Sie | Damit Sonderregelun-
gen für das Kurzarbeitergeld weiterhin 
durch eine Verordnung erlassen werden 
können, hat der Bundestag die entspre-
chende Verordnungsermächtigung bis 
30.6.2023 verlängert (Billigung durch 
Bundesrat am 7.10.2022). Damit können 
Zugangserleichterungen auch über den 
Jahreswechsel hinaus verlängert werden.

Quelle | BMAS vom 16.9.2022 „Erleichtertes 
Kurzarbeitergeld“; Deutscher Bundestag vom 
29.9.2022 „Vereinfachter Zugang zum Kurz-
arbeitergeld wird verlängert“; BR-Drs. 475/22 
(B) vom 7.10.2022
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Für Arbeitgeber

Gutscheine und Geldkarten als Sachbezug:  
Klarstellungen durch die Finanzverwaltung

| Rund ein Jahr nachdem sich die Finanzverwaltung zur lohnsteuerlichen Behand-
lung von Gutscheinen und Geldkarten geäußert hat, wurden nun einige Grundsätze 
ergänzt. Nachfolgend werden (ausgewählte) wichtige Aspekte erläutert. |

Hintergrund

Vom Arbeitgeber gewährte Sachbezüge 
sind bis zu einer monatlichen Freigrenze 
von 50 EUR steuerfrei. Nach § 8 Ein-
kommensteuergesetz (EStG) sind Gut-
scheine und Geldkarten als Sachbezug 
privilegiert, wenn sie 

 • ausschließlich zum Bezug von Waren 
oder Dienstleistungen berechtigen,

 • zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn gewährt werden und 

 • die Kriterien des § 2 Abs. 1 Nr. 10 
des Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setzes (ZAG) erfüllen.

Entgegen der gesetzlichen Regelung 
sind die Voraussetzungen des ZAG 
nach dem Verwaltungsschreiben erst 
ab 2022 zwingend einzuhalten.

Beachten Sie | § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG 
fordert vereinfacht:
a) einen limitierten Einlösebereich,
b) eine limitierte Produktpalette,
c) eine Nutzung für steuerliche/soziale 

Zwecke.

Zu den Voraussetzungen des ZAG

Hinsichtlich der nach dem ZAG zu erfül-
lenden Voraussetzungen hat das Bun-
desfinanzministerium sein Schreiben 
vom 13.4.2021 nun insbesondere um 
folgende Aspekte konkretisiert:

Als Sachlohn werden Gutscheine aner-
kannt, die dazu berechtigen, vom Aus-
steller Waren oder Dienstleistungen 
aus seinem eigenen Sortiment zu er-
werben. Eine Einlösbarkeit im Internet-
shop der jeweiligen Akzeptanzstelle ist 
unschädlich.

Auch Gutscheine, die dazu berechtigen, 
Waren oder Dienstleistungen bei einem 
begrenzten Kreis von Akzeptanzstellen 
im Inland zu beziehen, werden grund-
sätzlich als Sachlohn anerkannt. 

Das Bundesfinanzministerium hat nun 
klargestellt, dass auch Gutscheine be-
günstigt sind, wenn Einkaufs- und 
Dienstleistungsverbünde auf die (auch 

bundeslandübergreifend) unmittelbar 
räumlich angrenzenden zweistelligen 
Postleitzahlen-Bezirke begrenzt wer-
den; dabei werden Städte und Gemein-
den, die jeweils in zwei Postleitzahlen-
Bezirke fallen, als ein Postleitzahlen-
Bezirk betrachtet. Die Auswahl dieser 
Postleitzahlen-Bezirke kann auch durch 
den Arbeitnehmer erfolgen.

Als Sachbezug gelten auch Gutscheine 
einer bestimmten Ladenkette zum Be-
zug von Waren oder Dienstleistungen in 
den einzelnen Geschäften im Inland 
oder im Internetshop dieser Kette mit 
einheitlichem Marktauftritt (z.  B. ein 
Symbol, eine Marke, ein Logo). Un-
schädlich ist, wenn sich der Arbeitneh-
mer vor Übergabe des Gutscheins oder 
vor Aufladung des Guthabens auf die 
Geldkarte aus verschiedenen Laden-
ketten je eine auswählen kann.

Beachten Sie | Es wird nicht beanstan-
det, wenn verbleibende Restguthaben 
bis zu einem EUR ausgezahlt oder auf 
einen anderen Gutschein oder eine an-
dere Geldkarte übertragen werden kön-
nen. Dies gilt auch bei einem monatli-
chen Wechsel z. B. der Ladenkette im 
Rahmen einer weiteren Aufladung eines 
Guthabens auf derselben Geldkarte. 

Unter die „limitierte Produktpalette“ 
fallen Gutscheine oder Geldkarten, die 
unabhängig von einer Betragsangabe 
dazu berechtigen, Waren oder Dienst-
leistungen ausschließlich aus einer sehr 
begrenzten Waren- oder Dienstleis-
tungspalette zu beziehen. Hier kommt 
es nicht mehr auf die Anzahl der Akzep-
tanzstellen und den Inlandsbezug an. 

MERKE | Es reicht aber nicht aus, 
wenn alleine auf eine Händlerkategorie 
Bezug genommen wird (z. B. Merchant 
Category Code, MCC). Zudem ist be-
reits das geringfügige Angebot von Wa-
ren oder Dienstleistungen einer ande-
ren Produktpalette schädlich.

Quelle | BMF-Schreiben vom 15.3.2022, Az. IV 
C 5 - S 2334/19/10007 :007, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 228328

Für Vermieter

Bebaute Grundstücke:  
Neue Arbeitshilfe  
zur Kaufpreisaufteilung

| Die Verwaltung hat eine neue Arbeits-
hilfe zur Aufteilung eines Gesamtkauf-
preises für ein bebautes Grundstück 
veröffentlicht (Stand: August 2022, un-
ter www.iww.de/s4848). |

Hintergrund: Die auf das Gebäude ent-
fallenden Anschaffungskosten können 
durch planmäßige Abschreibungen zeit-
nah steuermindernd genutzt werden. 
Die Anschaffungskosten für den Grund 
und Boden unterliegen hingegen kei-
nem Wertverzehr und sind nicht plan-
mäßig abschreibungsfähig. Daher muss 
ein Gesamtkaufpreis für ein bebautes 
Grundstück auf das Gebäude und den 
Grund und Boden aufgeteilt werden.

Nach den Ausführungen des Bundes-
finanzministeriums ermöglicht es die 
Arbeitshilfe (unter Berücksichtigung der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung) in 
einem typisierten Verfahren entweder 
eine Kaufpreisaufteilung selbst vorzu-
nehmen oder die Plausibilität einer vor-
liegenden Aufteilung zu prüfen. 

PRAXISTIPP | Inwieweit durch dieses 
typisierte Verfahren überhöhte (nicht 
abschreibungsfähige) Werte für den 
Grund und Boden ermittelt werden, 
hängt sicherlich vom Einzelfall ab. In 
der Praxis ist jedenfalls eine eindeutige 
Aufteilung im Kaufvertrag ratsam, wo-
bei die Beurteilungsmaßstäbe doku-
mentiert werden sollten.

Quelle | BMF vom 29.8.2022: Arbeitshilfe zur 
Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein 
bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung)  
– Arbeitshilfe und Anleitung mit Stand vom 
August 2022

Für alle Steuerpflichtigen

Steuerwegweiser für 
Vereine neu aufgelegt
| Das Finanzministerium Thüringen hat 
seine umfangreiche Broschüre „Steuer-
wegweiser für Vereine“ neu aufgelegt 
(Stand: Juli 2022). In der Broschüre, die 
unter www.iww.de/s6718 heruntergela-
den werden kann, werden die steuerli-
chen Regelungen für Vereine anhand 
vieler Beispiele erläutert. |
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Für Unternehmer

Keine Betriebsausgaben für bürgerliche Kleidung
| Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs sind Betriebsausgaben für bürgerliche Klei-
dung auch ausgeschlossen, wenn diese bei der Berufsausübung getragen wird. |

	◼ Sachverhalt

Ehegatten waren als selbstständige 
Trauerredner tätig. Bei der Gewinner-
mittlung machten sie u. a. Aufwendun-
gen für schwarze Anzüge, Blusen und 
Pullover als Betriebsausgaben gel-
tend. Das Finanzamt und das Finanz-
gericht Berlin-Brandenburg lehnten 
die steuerliche Berücksichtigung die-
ser Aufwendungen allerdings ab. In der 
Revision wurde dies nun vom Bundes-
finanzhof bestätigt.

Aufwendungen für Kleidung sind als 
unverzichtbare Aufwendungen der Le-
bensführung nach § 12 Nr. 1 S. 2 Ein-
kommensteuergesetz (EStG) grund-
sätzlich nicht abziehbar. Sie sind nur 
dann als Betriebsausgaben zu berück-

sichtigen, wenn es sich um Aufwendun-
gen für typische Berufskleidung i. S. 
des § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 6 EStG handelt. 

MERKE | Schwarze Anzüge, Blusen 
und Pullover fallen jedoch nicht hier-
unter, da es sich um bürgerliche Klei-
dung handelt, die auch privat getra-
gen werden kann. Für diese ist kein 
Betriebsausgabenabzug zu gewäh-
ren, selbst wenn die Kleidung aus-
schließlich bei der Berufsausübung 
benutzt oder das Tragen von schwar-
zer Kleidung von den Trauernden er-
wartet wird.

Quelle | BFH-Urteil vom 16.3.2022, Az. VIII R 
33/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 229893; 
BFH PM Nr. 25/22 vom 23.6.2022

Für alle Steuerpflichtigen

Aufgabe des Familienheims aus zwingenden Gründen 
führt nicht zum Wegfall der Steuerbefreiung
| Ein Erbe verliert nicht die Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim, wenn 
ihm die eigene Nutzung des Familienheims aus gesundheitlichen Gründen unmög-
lich oder unzumutbar ist. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

Hintergrund: Die vom Erblasser zuvor 
selbst genutzte Wohnimmobilie kann 
steuerfrei vererbt werden, wenn das Fa-
milienheim vom Ehegatten weitere zehn 
Jahre lang bewohnt wird. Erben Kinder 
oder Enkel (verstorbener Kinder), ist die 
Steuerbefreiung auf eine Wohnfläche 
von 200 qm begrenzt (der übersteigende 
Teil unterliegt der Erbschaftsteuer). 

	◼ Sachverhalt

Die Tochter T hatte das von ihrem Va-
ter V ererbte Einfamilienhaus zu-
nächst selbst bewohnt, war aber be-
reits nach sieben Jahren ausgezogen. 
Im Anschluss wurde das Haus abgeris-
sen. T machte geltend, sie habe sich 
angesichts ihres Gesundheitszustands 
kaum noch in dem Haus bewegen und 
deshalb ohne fremde Hilfe dort nicht 
mehr leben können. 

Für das Finanzgericht Düsseldorf war 
dies kein zwingender Grund für den 
Auszug, da sich T fremder Hilfe hätte 
bedienen können. Der Bundesfinanz-
hof hat das Urteil aber aufgehoben.

Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung 
für die Vergangenheit weg, wenn der 
Erwerber das Familienheim innerhalb 
von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht 
mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt, es 
sei denn, er ist aus zwingenden Grün-
den an einer Selbstnutzung gehindert. 

„Zwingend“, so der Bundesfinanzhof, 
erfasst nicht nur die Unmöglichkeit, 
sondern auch die Unzumutbarkeit der 
Selbstnutzung. Reine Zweckmäßig-
keitserwägungen (etwa die Unwirt-
schaftlichkeit einer Sanierung) genügen 
zwar nicht. Anders sieht es aber aus, 
wenn der Erbe aus gesundheitlichen 
Gründen für eine weitere Nutzung so er-
heblicher Unterstützung bedarf, dass 
nicht mehr von einer selbstständigen 
Haushaltsführung zu sprechen ist. 

Das Finanzgericht muss nun unter Mit-
wirkung der T das Ausmaß ihrer gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen prüfen.

Quelle | BFH-Urteil vom 1.12.2021, Az. II R 
18/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 230108; 
BFH PM Nr. 28/22 vom 7.7.2022

Für alle Steuerpflichtigen

Steuerermäßigung für 
ambulante Pflege- und 
Betreuungsleistungen
| Die Steuerermäßigung für ambulante 
Pflege- und Betreuungsleistungen kann 
auch von Steuerpflichtigen beansprucht 
werden, denen Aufwendungen für die 
Pflege und Betreuung eines Dritten er-
wachsen. Dies gilt nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs auch für Leistungen 
im Haushalt der gepflegten Person. |

	◼ Sachverhalt

Eine Tochter begehrte eine Steuerer-
mäßigung für die ambulante Pflege der 
in einem eigenen Haushalt lebenden 
Mutter durch eine Sozialstation. Die 
Rechnungen wiesen die Mutter als 
Rechnungsempfängerin aus. Die Toch-
ter beglich sie per Banküberweisung.

Für haushaltsnahe Beschäftigungsver-
hältnisse, haushaltsnahe Dienstleistun-
gen sowie für Pflege- und Betreuungs-
leistungen können Steuerpflichtige nach 
§ 35a Einkommensteuergesetz (EStG) 
eine Steuerermäßigung in Höhe von 20 % 
der Aufwendungen geltend machen 
(maximal aber 4.000 EUR). 

Im Gegensatz zur Steuerermäßigung 
nach § 35a Abs. 2 S. 1 EStG, die nur für 
die Inanspruchnahme von haushaltsna-
hen Dienstleistungen im eigenen Haus-
halt gewährt werden kann, sind ambu-
lante Pflege- und Betreuungsleistungen 
auch dann begünstigt, wenn sie nicht im 
eigenen Haushalt, sondern im Haushalt 
der gepflegten oder betreuten Person 
ausgeübt oder erbracht werden.

Bei Pflege- und Betreuungsleistungen 
wird weder der Erhalt einer Rechnung 
noch die Einbindung eines Kreditinsti-
tuts in den Zahlungsvorgang vorausge-
setzt (anders ist dies aber bei haus-
haltsnahen Dienstleistungen und bei 
Handwerkerleistungen). 

MERKE | Der Bundesfinanzhof hat 
den Fall an die Vorinstanz zurückver-
wiesen. Denn es war nicht ersichtlich, 
ob die Tochter mit der Bezahlung der 
Rechnungen eigene Aufwendungen  
– nur hierfür kann die Steuerermäßi-
gung gewährt werden – oder Aufwand 
ihrer Mutter und damit unerheblichen 
Drittaufwand getragen hat.

Quelle | BFH-Urteil vom 12.4.2022, Az. VI R 
2/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 230257
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für GmbH-Gesellschafter

Zum Zeitpunkt der Verlustberücksichtigung  
bei Auflösung einer GmbH

| Werden im Privatvermögen gehaltene GmbH-Anteile i. S. des § 17 Einkommen-
steuergesetz (EStG) verkauft, führt dies zu Einkünften aus Gewerbebetrieb. Wird 
bei der Auflösung der Gesellschaft ein Verlust realisiert, stellt sich regelmäßig die 
Frage, zu welchem Zeitpunkt dieser steuerlich geltend gemacht werden kann. 
Hiermit hat sich jüngst das Finanzgericht Düsseldorf befasst. |

	◼ Sachverhalt

Im Streitfall begehrte eine Steuer-
pflichtige für den Veranlagungszeit-
raum 2014 die Berücksichtigung ei-
nes Verlustes aus § 17 EStG in Höhe 
von 320.001 EUR (Anteilserwerb in 
Höhe von 1 EUR und ein der GmbH 
gewährtes Darlehen in Höhe von 
320.000 EUR).

Ihre Begründung: Infolge der Insolvenz-
eröffnung in 2014 sei mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht 
mehr mit einer Rückzahlung des Dar-
lehens zu rechnen gewesen. Der Aus-
fall der Darlehensforderung sei zu die-
sem Zeitpunkt endgültig gewesen und 
habe zu nachträglichen Anschaffungs-
kosten auf die Beteiligung geführt.

Das Finanzamt lehnte eine Verlustbe-
rücksichtigung in 2014 allerdings ab, 
weil in diesem Jahr noch nicht er-
sichtlich gewesen sei, ob und in wel-
cher Höhe noch nachträgliche An-
schaffungskosten anfallen würden. 

Das Finanzgericht Düsseldorf folgte 
der Sichtweise des Finanzamts.

Eine Vorverlagerung der Entstehung des 
Auflösungsverlustes aus einer GmbH-
Beteiligung auf den Zeitpunkt der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens kommt 
ungeachtet der Höhe der Überschul-
dung und der Anzeige der Masseunzu-
länglichkeit nicht in Betracht, wenn die 
GmbH noch über aktivierungsfähiges 
Vermögen verfügt und daher die Mög-

lichkeit einer Auskehrung von Restver-
mögen an die Gesellschafter nicht aus-
geschlossen werden kann.

Beachten Sie | Eine solche Möglich-
keit kann insbesondere dann nicht aus-
geschlossen werden, wenn ein Gesell-
schafter seine ausgefallene Darle-
hensforderung gegen die GmbH unter 
Berufung auf das Kleinanlegerprivileg 
als nicht nachrangiger Insolvenzgläu-
biger angemeldet hat.

PRAXISTIPP | Ein Verlust sollte im 
Zweifel lieber einen Veranlagungszeit-
raum zu früh als zu spät geltend ge-
macht werden. Denn ist das „richtige“ 
Jahr bereits bestandskräftig veranlagt, 
ist eine Korrektur oft nicht möglich.

Weiterführender Hinweis 

Durch das „Gesetz zur weiteren steuerli-
chen Förderung der Elektromobilität 
und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften“ (BGBl I 2019, S. 2451) wurde 
§ 17 Abs. 2a EStG neu eingefügt. Hier-
durch wird erstmals eigenständig neben 
§ 255 Handelsgesetzbuch definiert, was 
als (nachträgliche) Anschaffungskosten 
i. S. des § 17 EStG gilt. Das Bundesfi-
nanzministerium hat hierzu nun ein um-
fangreiches Anwendungsschreiben ver-
öffentlicht. 

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 12.4.2022, 
Az. 10 K 1175/19 E; BMF-Schreiben vom 
7.6.2022, Az. IV C 6 - S 2244/20/10001 :001, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 229837

Für alle Steuerpflichtigen

Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung  
der vom Ukraine-Krieg Geschädigten

| Das Bundesfinanzministerium hat einen Fragen-Antworten-Katalog zu den 
steuerlichen Maßnahmen zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Ge-
schädigten veröffentlicht (Stand: 5.7.2022; unter: www.iww.de/s6717). Die Finanz-
verwaltung beantwortet hier Fragen aus folgenden Bereichen: Gesellschaftli-
ches Engagement, Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sowie 
Unterstützungen an Arbeitnehmer. |

Für Unternehmer

Innergemeinschaftliche 
Lieferungen: Kehrtwende 
bei zu spät abgegebenen 
Zusammenfassenden 
Meldungen (ZM)
| Kehrtwende der Finanzverwaltung: 
Eine zu spät abgegebene ZM hat doch 
nicht die finale Steuerpflicht der innerge-
meinschaftlichen Lieferung zur Folge. |

Eine grenzüberschreitende Lieferung in-
nerhalb der EU (innergemeinschaftliche 
Lieferung) ist grundsätzlich umsatz-
steuerfrei. Dies gilt jedoch ab 2020 nicht, 
wenn der Unternehmer seiner Pflicht 
zur Abgabe der ZM nicht nachgekom-
men ist oder soweit er diese im Hinblick 
auf die jeweilige Lieferung unrichtig oder 
unvollständig abgegeben hat.

Nach § 18a Abs. 10 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) ist eine fehlerhafte ZM inner-
halb eines Monats zu berichtigen, wenn 
der Unternehmer nachträglich erkennt, 
dass die von ihm abgegebene ZM un-
richtig oder unvollständig ist. Bisher ver-
sagte die Verwaltung die Steuerfreiheit 
final, wenn keine ZM abgegeben oder eine 
fehlerhaft abgegebene ZM nicht inner-
halb der Monatsfrist korrigiert wurde.

Nach der neuen Sichtweise gilt: Wird 
eine nicht fristgerecht abgegebene ZM 
erstmalig für den betreffenden Melde-
zeitraum richtig und vollständig abge-
geben, liegen in diesem Zeitpunkt erst-
mals die Voraussetzungen für die Steu-
erbefreiung vor. Die erstmalige Abgabe 
und die Berichtigung einer fehlerhaften 
ZM innerhalb der Festsetzungsfrist 
entfalten für Zwecke der Steuerbefrei-
ung Rückwirkung.

Allerdings schließt die rückwirkende 
Gewährung der Steuerbefreiung im 
Veranlagungsverfahren ein Bußgeld-
verfahren durch das Bundeszentralamt 
für Steuern nicht aus.
Quelle | BMF-Schreiben vom 20.5.2022, Az. 
III C 3 - S 7140/19/10002: 011, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 230059


